
 

 
 

 

Prüfungsleistungen während eines Urlaubssemesters 

Während eines Urlaubssemesters können keine Studien- und Prüfungsleistungen im Sinne der 
geltenden Prüfungsordnung erbracht werden. 

Siehe auch: 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/studierendensekretariat/beurlaubung.htm 
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